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Editorial

Liebe Leserinnen und liebe Leser

Der Februar 2011 hat viele Überraschungen

gebracht. Wettermässig sehr untypisch als
der klassische Winterferienmonat
schlechthin.Tagelangschien die Sonne und weit und

breit fiel keine Schneeflocke vom Himmel.
An manchen Orten kam fast ein wenig
Frühlingsstimmung auf.

Der Februar 2011 brachte aber politisch
gesehen noch eine viel grössere
Überraschung. Das ägyptische Volk wagte sich

auf die Strasse. Gemeinsam brachten sie
die seit Jahrzehnten vorherrschende
diktatorische Macht zu Fall. Das Volk schickte
ihren Peiniger sprichwörtlich in die Wüste.
Der Mut des ägyptischen Volkes hat

Signalwirkung. In anderen nordafrikanischen
und arabischen Staaten brodelt es seither

gewaltig. Es dürfte wohl nur noch eine Frage

der Zeit sein, bis die «Einmann-Regimes»
der Vergangenheit angehören.

Am Beispiel des ägyptischen Volkes und

seinem Mut wird klar, wem eigentlich die

Macht gehört. Nämlich dem Volk bzw. der
Mehrheit.

In der Jahresversammlung der SVEHK wird

- wohl nicht zum letzten Mal - wieder über
den Paradigmenwechsel in der

Hörgeräteversorgung diskutiert. Bundesbern will,
dass die Hörgeräteträgerinnen und -träger
in Zukunft einen Pauschalbetrag für die

Anschaffung ihres persönlichen Hörgerätes
bekommen. Mit dieser Lösung rückt man
wohl meilenweit ab von einer zweckdienlichen

und vor allem umfassenden Versorgung.

Und dies alles in Widerspruch zur
einschlägigen Gesetzgebung. Aber die
Verantwortlichen wollen - so scheint es -
einfach etwas aus der Invalidenversicherung
kippen, was sie eigentlich vollumfänglich
bezahlen müssten.

Die Verantwortlichen gehen schlicht und

ergreifend davon aus, dass die Hörgeräte
tragenden Menschen in unserem Land, die
entstehenden Differenzen einfach aus dem

eigenen Sack bezahlen. Dass dies funktioniert,

zeigt eine weitere Sparübung, die in

der Krankenversicherung auf Beginn dieses

Jahres eingeführt wurde. Bis anhin erhielten
Kurz- bzw. Weitsichtige, je nach Krankenkasse

sFr. 200.- oder mehr, einen Beitrag an

die zum Teil erheblichen Kosten der benötigten

Sehhilfen. Eigentlich über Nacht wurde
diese Kostenbeteiligung einfach gestrichen.

In der Schweiz gibt es sehr viele Menschen,
die Hörgeräte tragen müssen. Und die

Zahl der Betroffenen wird in Zukunft noch

zunehmen. Vielleicht müssen diese Betroffenen

einmal auf die Strasse gehen und

den Politikerinnen und Politikern, aber vor
allem der Verwaltung zeigen, was sie wollen
und brauchen. Die gebündelte Kraft dieser
Volksmassen könnte den Elfenbeinturm
in Bern ins Wanken bringen. Verharrt man

aber in Passivität, geschieht eben das, was
mit den Brillen geschieht. Und die Hörgeräte

werden am Schluss von den Betroffenen

wahrscheinlich selber bezahlt werden

müssen.

In der aktuellen Ausgabe von sonos finden

Sie, lieber Leserinnen und Leser, aufschlussreiche

Informationen zu Themen, von denen

wir ganz direkt betroffen sind.

Und auf das Wetter zurückkommend. Ich

wünsche Ihnen für den März ein schönes

Frühlingserwachen.

Roger Ruggli
Master of Arts (M.A.)

Redaktor
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